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 29/Jahrgang 2022 15.09.2022 
 
 

B e k a n n t m a c h u n g 

 

 

Öffentliche Auslegung der 1. Änderung der Außenbereichssatzung 

„Broicher Waldweg/Am Großen Berg“ 

 

 

 

Beschluss 

 

Der Planungsausschuss hat in seiner Sitzung am 30.08.2022 den Entwurf der 1. Änderung der Außenbe-

reichssatzung „Broicher Waldweg / Am Großen Berg“ mit Begründung beschlossen und die Verwaltung be-

auftragt, diesen Entwurf gemäß § 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer eines Monats öffentlich auszulegen. 

 

Geltungsbereich 

 
Der räumliche Geltungsbereich der Außenbereichssatzung umfasst die Grundstücke der Gemarkung 

Broich, Flur 18 mit den Flurstücken 129, 130, 142, 143 (teilweise) sowie 187 – 192 und Flur 24 mit den 

Flurstücken 102, 106, 114, 122, 125, 127 – 133, 156, 157 sowie 162 - 165, die überwiegend in privatem 

Eigentum sind. 

Der vorgesehene Geltungsbereich der 1. Änderung der Außenbereichssatzung „Broicher Waldweg / Am 

Großen Berg“ ist aus dem beigefügten Lageplan ersichtlich. 

 
 

Wesentliche Ziele der Planung 

 

Die städtebaulichen Ziele der Planung lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

Die Außenbereichssatzung eröffnet die Möglichkeit, die Erweiterung und Errichtung einzelner Wohnbauten 

im Außenbereich mittels Satzung zuzulassen. 
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Zeit und Ort der Auslegung 

 

Die 1. Änderung der Außenbereichssatzung „Broicher Waldweg / Am Großen Berg“ mit seiner Begründung 

wird hiermit gemäß § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches (BauGB) öffentlich ausgelegt. 

 

Auslegungszeitraum: 23.09.2022 bis einschließlich 24.10.2022 
 

 

Öffnungszeiten:  montags bis mittwochs von 8.00 Uhr bis 15.30 Uhr 

donnerstags von 08.00 Uhr bis 17.00 Uhr 

sowie freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr 

 

Auslegungsort:  Amt für Stadtplanung und Wirtschaftsförderung 

    Technisches Rathaus 

    Hans-Böckler-Platz 5, 

    19. OG, linke Flurseite 

 

Gleichzeitig liegt die Außenbereichssatzung „Broicher Waldweg / Am Großen Berg“, in Kraft getreten am 

01.07.2017, öffentlich aus.  

 

Die 1. Änderung der Außenbereichssatzung „Broicher Waldweg/Am Großen Berg“ wird im vereinfachten 

Verfahren nach § 13 BauGB durchgeführt. Daher wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, 

von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten 

umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 6 

Abs. 5 Satz 3 BauGB und § 10 abs. 4 BauGB abgesehen; § 4c BauGB wird nicht angewendet. 

 
Unter der Tel.: 0208 / 455 – 6131 (Frau Herbermann) oder Tel.: 0208 / 455 – 6105 (Herr Urbanski) kön-

nen Termine (bei Bedarf auch außerhalb der o.g. Zeiten) vereinbart werden. Bis zum Ende der Frist kön-

nen etwaige Äußerungen zur Niederschrift vorgetragen werden. 

 

Die o. g. Planunterlagen werden ab dem 23.09.2022 auch im Internet unter www.muelheim-ruhr.de (Rat-

haus & Bürgerservice – Stadtplanung – aktuelle Öffentlichkeitsbeteiligungen) veröffentlicht und können 

hier abgerufen werden. 

Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist bei der Stadt Mülheim an der Ruhr - Amt für Stadt-

planung und Wirtschaftsförderung z. B. hier abgegeben werden: 

 

Stadt Mülheim an der Ruhr 

Amt für Stadtplanung und Wirtschaftsförderung 

Hans-Böckler-Platz 5 
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45468 Mülheim an der Ruhr 

 

E-Mail: Stadtplanungsamt@muelheim-ruhr.de 

 

FAX: +49 208 455 6199 

 

Internet: www.muelheim-ruhr.de (Rathaus & Bürgerservice – Stadtplanung – aktuelle  

Öffentlichkeitsbeteiligungen) 

 

 
Hinweis gem. § 3 Abs. 2 S. 2 i.V.m. § 4 a Abs. 6 BauGB 

 

Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nicht rechtzeitig abgege-

ben worden sind, können bei der Beschlussfassung über diesen Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben, 

sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die 

Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist. 

 

 

Mülheim an der Ruhr, den 08.09.2022 

Der Oberbürgermeister 

 

M a r c   B u c h h o l z 

 

 

 

 
B e k a n n t m a c h u n g 

 

1. Änderung der Außenbereichssatzung „Broicher Waldweg/Am Großen Berg“ 

 

 

 

vom 08.09.2022 

 

I 

 

Der Planungsausschuss hat in seiner Sitzung am 30.08.2022 folgenden Beschluss gefasst: 

 

„Der Planungsausschuss beschließt gemäß § 2 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 35 Abs. 6 BauGB die Aufstellung der 
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1. Änderung der Außenbereichssatzung „Broicher Waldweg / Am Großen Berg“; der Bereich ist in dem zur 

Vorlage gehörenden Übersichtplan gekennzeichnet. 

Das Verfahren wird gem. § 35 Abs. 6 BauGB nach den Vorschriften des § 13 BauGB im vereinfachten Ver-

fahren durchgeführt werden. Daher ist im Rahmen der Satzung kein förmlicher Umweltbericht erforder-

lich. Betroffene Umweltbelange werden in das Verfahren eingestellt.“ 

 

 

II 

 

Ein Lageplan mit Darstellung der Abgrenzung der Außenbereichssatzung „Broicher Waldweg/Am Großen 

Berg“ wird gleichzeitig veröffentlicht. 

 

Bekanntmachungsanordnung: 

Der vorstehende Beschluss wird hiermit gemäß § 2 Absatz 1 Satz 2 des Baugesetzbuches in der derzeit 

gültigen Fassung in Verbindung mit § 52 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 

in der derzeit gültigen Fassung und § 2 Abs. 4 Nr. 1 der Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO), öf-

fentlich bekannt gemacht. 

 

Gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 3 der BekanntmVO i.V.m. § 7 Abs. 6 GO wird darauf hingewiesen, dass eine Verlet-

zung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 

NRW) beim Zustandekommen dieser Beschlüsse nach Ablauf von sechs Monaten nicht mehr geltend ge-

macht werden kann, es sei denn 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 

 

b) dieser Beschluss ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

 

c) der Oberbürgermeister hat den Beschluss des Planungsausschusses vorher beanstandet oder 

 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Mülheim an der Ruhr vorher  

gerügt und dabei ist die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 

die den Mangel ergibt. 

 

 

Mülheim an der Ruhr, den 08.09.2022 

Der Oberbürgermeister 

 

M a r c   B u c h h o l z 
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Öffentliche Zustellung des Gewerbesteuerbescheides für das Jahr 2019 und 2022 
 
 
Der Gewerbesteuerbescheid für die Veranlagung 2019 und Vorauszahlungen 2022 vom 20.06.2022, mit 
dem Aktenzeichen 24-5/2157071000003, für Herrn Michael Markus von Ortiz als Geschäftsführer der Fir-
ma von Ortiz Dienstleistungen GmbH, jetzige Wohnanschrift Spessartstraße 62 in 97833 Frammersbach, 
kann nicht zugestellt werden. 
Der Bescheid wird deshalb hierdurch gemäß § 1 des Landeszustellungsgesetzes in Verbindung mit § 10 
des Landeszustellungsgesetzes öffentlich zugestellt. Dieser kann von dem Betroffenen beim Amt 24/ 
Fachbereich Finanzen, Team Gemeindesteuern, Am Rathaus 1, 45468 Mülheim an der Ruhr, Zimmer B. 
94, eingesehen werden." 
 
 
Mülheim an der Ruhr, den 12.09.2022 
 
Der Oberbürgermeister 
 
Im Auftrag  
 
(Freyer) 
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Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

Der gegen Giorgi Esartia, Czumy 12, PL-01-355 WARSZAWA, unter dem Aktenzeichen 32-
3/006368349/311 am 08.09.2022 erlassene Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, da der der-
zeitige Aufenthaltsort des Empfängers nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zu-
stellungsbevollmächtigten nicht möglich ist. 

Der Bußgeldbescheid vom 08.09.2022 wird hiermit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) öffentlich zugestellt. 

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG NRW). 
Nach Zustellung kann innerhalb von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. Es werden damit Fristen in 
Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an der Ruhr, 
Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rathaus 1, Zimmer C 206, eingesehen werden. 

 

Mülheim an der Ruhr, den 09.09.2022 
 
Der Oberbürgermeister 
I. A. 
Jäger 
 
 
 
 

Öffentliche Zustellung 

   

Das gegen Alan Rahim, zuletzt wohnhaft Marienburger Weg 15, 45470 Mülheim an der Ruhr am 
08.09.2022 unter Aktenzeichen 33-1.18/1330 ergangene Schriftstück mit anhängendem Gebührenbe-
scheid kann nicht zugestellt werden, da der Betroffene  nach unbekannt verzogen ist und eine Zustellung 
an eine zur Vertretung berechtigte oder zustellungsbevollmächtigte  Person gem.   § 9  des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) nicht möglich ist. 
 
Das Schriftstück mit anhängendem Gebührenbescheid vom 8.09.2022 wird hiermit gemäß § 1 LZG NRW 
in Verbindung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. 
 
Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung 
der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG NRW). Nach Zustellung 
kann gegen den Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage erhoben werden. Es werden damit Fris-
ten in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schriftstück mit anhängendem Gebührenbescheid kann von dem Betroffenen beim Bürgeramt Mül-
heim an der Ruhr, Führerscheinstelle, Löhstraße 22 – 26, Zimmer 211, eingesehen werden." 
 

 

Mülheim an der Ruhr, den 08.09.2022 
 
Der Oberbürgermeister 
I. A. 
Eder 
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Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

Der gegen Abdel Hadi Aboulekmeh, Friedrich-Ebert-Straße 196, 47139 Duisburg, unter dem Aktenzeichen 
32-3/006366534/77 am 08.09.2022 erlassene Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, da der 
derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen Vertreter oder 
Zustellungsbevollmächtigten nicht möglich ist. 

Der Bußgeldbescheid vom 08.09.2022 wird hiermit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) öffentlich zugestellt. 

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG NRW). 
Nach Zustellung kann innerhalb von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. Es werden damit Fristen in 
Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an der Ruhr, 
Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rathaus 1, Zimmer C 210, eingesehen werden. 

 

Mülheim an der Ruhr, den 08.09.2022 
 
Der Oberbürgermeister 
I. A. 
Boddenberg 
 
 
 
 

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

Der gegen Vanessa Beqiri, Dreigarbenfeld 59, 45359 Essen, unter dem Aktenzeichen 32-3/006373390/44 
am 12.08.2022 erlassene Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, da der derzeitige Aufenthalts-
ort des Empfängers nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevollmäch-
tigten nicht möglich ist. 

Der Bußgeldbescheid vom 12.08.2022 wird hiermit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) öffentlich zugestellt. 

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG NRW). 
Nach Zustellung kann innerhalb von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. Es werden damit Fristen in 
Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an der Ruhr, 
Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rathaus 1, Zimmer C.210, eingesehen werden. 

 

Mülheim an der Ruhr, den 08.09.2022 
 
Der Oberbürgermeister 
I. A. 
Knappen 
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Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

Der gegen Niccolo Enrico Kossmann, Volkardeyer Weg 17, 40472 Düsseldorf, unter dem Aktenzeichen 32-
3/001086786/5 am 10.08.2022 erlassene Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, da der derzei-
tige Aufenthaltsort des Empfängers nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustel-
lungsbevollmächtigten nicht möglich ist. 

Der Bußgeldbescheid vom 10.08.2022 wird hiermit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) öffentlich zugestellt. 

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG NRW). 
Nach Zustellung kann innerhalb von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. Es werden damit Fristen in 
Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an der Ruhr, 
Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rathaus 1, Zimmer C.227, eingesehen werden. 

 

Mülheim an der Ruhr, den 08.09.2022 
 
Der Oberbürgermeister 
I. A. 
Vogt 
 
 
 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Der gegen Herrn MAIK GRAUPNER, ERNST-TOMMES-STR. 21, 45481 MÜLHEIM AN DER RUHR unter Ak-
tenzeichen  33-1.02 / MH-MM7809 am 13.09.22 erlassene Gebührenbescheid  kann nicht zugestellt wer-
den, weil die/der Betroffene von Amts wegen abgemeldet ist. 
Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbindung mit § 
10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen können. Der Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz 
LZG NRW).  
Nach Zustellung kann der/die Betroffene gegen den Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage er-
heben. Der Gebührenbescheid kann von dem/der Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der Ruhr, 
Löhstr. 22-26, Zimmer 210, eingesehen werden. 
 
 

Mülheim an der Ruhr, den 13.09.2022 
 
Der Oberbürgermeister 
I. A. 
Kabashaj 
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Öffentliche Zustellung 
der Überleitungsanzeige gem.  132 Abs. 2 BGB i.V.m. §§ 204 ff ZPO 

 
 
Die an Jürgen Giebel, geb. am 17.05.1968, Aufenthalt derzeit unbekannt, gerichtete Überleitungsanzeige 
vom 13.09.22 kann nicht zugestellt werden, da der jetzige Aufenthalt des Empfängers unbekannt ist. 
 
Die Überleitungsanzeige gemäß § 132 Abs. 2 BGB i.V.m. 204 ff ZPO wird hiermit nach § 15 Abs. 2 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes zugestellt. 
 
Sie kann bei der Stadtverwaltung Mülheim an der Ruhr, Sozialamt, Bereich Jugend, Unterhaltsvorschuss-
kasse, Friedrichstr. 12, 45468 Mülheim an der Ruhr, eingesehen werden. 
 
Mülheim an der Ruhr, den 13.09.2022 
 
Der Oberbürgermeister 
I.A. 
Giese 
 
 
 
 
 
 
 
Öffentliche Bekanntmachung der Genehmigung des Änderungsverfahrens 41 MH Oberheidstra-

ße zum Regionalen Flächennutzungsplan der Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr auf dem 

Gebiet der Stadt Mülheim an der Ruhr 

 

 

Die Räte der Städte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen haben 

in ihren Sitzungen vom 15.03. bis 05.05.2022 die folgende Änderung zum Regionalen Flächennutzungs-

plan für die Planungsgemeinschaft der Städteregion Ruhr beschlossen: 

 

41 MH Oberheidstraße 

 

Die Landesplanungsbehörde hat die o.g. Änderung zum Regionalen Flächennutzungsplan mit Erlass vom 

25.08.2022 (Aktenzeichen: 51.12.03.07-000001-2022-0007406) gemäß § 41 Abs. 2 Landesplanungsge-

setz (LPlG) NRW vom 03. Mai 2005 (GV. NRW. S. 430), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 

8. Juli 2021 (GV. NRW. S. 904), im Einvernehmen mit den fachlich zuständigen Landesministerien ge-

nehmigt.  
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Gemäß § 14 LPlG NRW vom 03. Mai 2005 (GV. NRW. S. 430), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Geset-

zes vom 8. Juli 2021 (GV. NRW. S. 904), in Verbindung mit § 6 Abs. 5 Baugesetzbuch (BauGB), in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 

2 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBL. I, S. 1353) wird die Änderung zum Regionalen Flächennut-

zungsplan – einschließlich Textteil / Begründung, Umweltbericht und der Zusammenfassenden Erklärung – 

beim Regionalverband Ruhr (Regionalplanungsbehörde) zur Einsicht für jedermann niedergelegt.  

 

Alle Planunterlagen können darüber hinaus nach Wirksamkeit der Änderung auf der Internetseite der 

Städteregion Ruhr 2030 www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/regionaler_flaechennutzungsplan.html 

eingesehen werden und sind auch über das zentrale Internetportal des Landes 

https://www.bauleitplanung.nrw.de/?lang=de zugänglich. Über den Inhalt der Änderung wird auf Verlan-

gen bei den einzelnen Städten der Planungsgemeinschaft Auskunft erteilt.  

 

Die Änderung zum Regionalen Flächennutzungsplan wird mit den ortsüblichen Bekanntmachungen durch 

die Städte der Planungsgemeinschaft wirksam und mit der gesonderten öffentlichen Bekanntmachung 

durch die Landesplanungsbehörde gemäß § 14 LPlG NRW vom 03. Mai 2005 (GV. NRW. S. 430), zuletzt 

geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. Juli 2021 (GV. NRW. S. 904) im Gesetz- und Verordnungs-
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blatt NRW Ziel der Raumordnung. 

Nach Maßgabe der §§ 4 und 5 Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), 

das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1353) geändert worden ist, sind 

Ziele der Raumordnung von den öffentlichen Stellen und Privaten in Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben 

bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen zu beachten. Grundsätze sind nach Maßgabe des § 4 

ROG von den öffentlichen Stellen und Privaten in Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben bei raumbedeutsa-

men Planungen und Maßnahmen zu berücksichtigen. 

 

 

Hinweise:   

 

I. Gemäß § 11 Abs. 5 ROG wird auf Folgendes hingewiesen: 

 

Unbeachtlich werden 

 

1. eine nach Abs. 1 Nr. 1 und 2 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 

Formvorschriften, 

 

2. nach Abs. 3 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

 

3. eine nach Abs. 4 beachtliche Verletzung der Vorschriften über die Umweltprüfung, 

 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung der Änderung des Regionalen Flä-

chennutzungsplans gegenüber dem Regionalverband Ruhr (Regionalplanungsbehörde) unter Darle-

gung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 

 

 

II. Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf Folgendes hingewiesen: 

 

Unbeachtlich werden 

 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver-

fahrens- und Formvorschriften, 

 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über 

das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Regionalen Flächennutzungsplanes und  

 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
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wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung der Änderung des Regionalen Flä-

chennutzungsplans schriftlich gegenüber der Gemeinde Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, 

Mülheim an der Ruhr oder Oberhausen unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-

verhalts geltend gemacht worden sind. 

 

III. Gemäß § 7 Abs. 6 Satz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der geltenden 

Fassung wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 

Gemeindeordnung gegen die Änderung des Regionalen Flächennutzungsplans nach Ablauf von 

sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

 

a) die vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

 

b) die Änderung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

 

c) die Oberbürgermeister haben die Ratsbeschlüsse zur Änderung des Regionalen Flächennut-

zungsplans vorher beanstandet oder 

 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Bochum, Essen, Gelsenkir-

chen, Herne, Mülheim an der Ruhr oder Oberhausen vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

Dieses wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 

 

 

Mülheim an der Ruhr, den 12.09.2022 

Der Oberbürgermeister 

        

M a r c   B u c h h o l z 
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Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

Der gegen Alec Jaymes Sutton, Jägerstr. 71, 47166 Duisburg, unter dem Aktenzeichen 32-
3/006373178/77 am 12.09.2022 erlassene Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, da der der-
zeitige Aufenthaltsort des Empfängers nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zu-
stellungsbevollmächtigten nicht möglich ist. 

Der Bußgeldbescheid vom 12.09.2022 wird hiermit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) öffentlich zugestellt. 

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG NRW). 
Nach Zustellung kann innerhalb von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. Es werden damit Fristen in 
Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an der Ruhr, 
Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rathaus 1, Zimmer C 210, eingesehen werden. 

 

Mülheim an der Ruhr, den 12.09.2022 
 
Der Oberbürgermeister 
I.A. 
Boddenberg 
 
 
 
 
 

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

Der gegen Veysel Bolat, Franz-Schubert-Str. 27, 47226 Duisburg, unter dem Aktenzeichen 32-
3/006369074/77 am 12.09.2022 erlassene Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, da der der-
zeitige Aufenthaltsort des Empfängers nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zu-
stellungsbevollmächtigten nicht möglich ist. 

Der Bußgeldbescheid vom 12.09.2022 wird hiermit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) öffentlich zugestellt. 

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG NRW). 
Nach Zustellung kann innerhalb von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. Es werden damit Fristen in 
Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an der Ruhr, 
Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rathaus 1, Zimmer C 210, eingesehen werden. 

 

Mülheim an der Ruhr, den 12.09.2022 
 
Der Oberbürgermeister 
I. A. 
Boddenberg 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

364 
 
 
 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Der gegen Herrn RADUCU ALEXANDRU, ROSENSTR. 1, 45476 MÜLHEIM AN DER RUHR unter Aktenzeichen  
33-1.02 / MH-AS751 am 07.09.22 erlassene Gebührenbescheid  kann nicht zugestellt werden, weil 
die/der Betroffene nach unbekannt verzogen ist. 
Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbindung mit § 
10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen können. Der Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz 
LZG NRW).  
Nach Zustellung kann der/die Betroffene gegen den Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage er-
heben. Der Gebührenbescheid kann von dem/der Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der Ruhr, 
Löhstr. 22-26, Zimmer 210, eingesehen werden.“ 
  
 
 
Mülheim an der Ruhr, den 13.09.2022 
 
Der Oberbürgermeister 
I. A. 
Kabashaj 

 
 
 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Der gegen Herrn SHAH NAWAZ CHEEMA, EPPINGHOFER STR. 147, 45468 MÜLHEIM AN DER RUHR unter 
Aktenzeichen  33-1.02 / MH-AZ149 am 07.09.22 erlassene Gebührenbescheid  kann nicht zugestellt wer-
den, weil die/der Betroffene ins Ausland verzogen und eine Zustellung gem. § 9 LZG NRW nicht möglich 
ist. 
Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbindung mit § 
10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen können. Der Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz 
LZG NRW).  
Nach Zustellung kann der/die Betroffene gegen den Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage er-
heben. Der Gebührenbescheid kann von dem/der Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der Ruhr, 
Löhstr. 22-26, Zimmer 210, eingesehen werden. 
 
 
 
Mülheim an der Ruhr, den 13.09.2022 
 
Der Oberbürgermeister 
I. A. 
Kabashaj 
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Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

Der gegen Maciej Marek Stecko, Langfuhrer Straße 5, 45145 Essen, unter dem Aktenzeichen 32-
3/005286206/107 am 15.07.2022 erlassene Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, da der der-
zeitige Aufenthaltsort des Empfängers nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zu-
stellungsbevollmächtigten nicht möglich ist. 

Der Bußgeldbescheid vom 15.07.2022 wird hiermit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) öffentlich zugestellt. 

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG NRW). 
Nach Zustellung kann innerhalb von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. Es werden damit Fristen in 
Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an der Ruhr, 
Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rathaus 1, Zimmer C 210, eingesehen werden. 

 

Mülheim an der Ruhr, den 05.09.2022 
 
Der Oberbürgermeister 
I. A. 
Menzel 
 
 
 
 

Öffentliche Zustellung der Ordnungsverfügung 

 

Die an nachstehend aufgeführte Empfängerin gerichtete Ordnungsverfügung kann nicht zugestellt werden, 

da der Wohnsitz der Empfängerin nicht bekannt ist: 

 

Name:     Amina Kottmann        

Geburtsdatum/-ort:   07.07.1998 in Osnabrück 

Letzte bekannte Anschrift:  Wilhelm-Wolf-Str.38, 49170 Hagen a.t.W. 

Aktenzeichen:   : 32-13.14/214001840 

Datum der Ordnungsverfügung: 11.08.2022 

 

Die Ordnungsverfügung vom 21.11.2022 wird hiermit nach § 15 des Verwaltungszustellungsgesetzes vom 

03.07.1952 (BGBl. I, S. 379) öffentlich zugestellt. 

Die Ordnungsverfügung vom 11.08.2022 kann beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an der Ruhr, 

Am Rathaus 1, Ordnungsamt, Zimmer C 303, eingesehen werden. 

 

 

Mülheim an der Ruhr, den 29.08.2022 
 
Der Oberbürgermeister 
I. A. 
Meier 
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Ungültigkeitserklärung eines Dienstausweises 

 

Der Dienstausweis von Herrn Samuel Kühn (ausgestellt am 21.06.2021, gültig bis 01.06.2026) wird hier-

mit für ungültig erklärt. 

Der unbefugte Gebrauch des Dienstausweises wird strafrechtlich verfolgt. Sollte der Ausweis gefunden 

werden, wird darum gebeten diesen dem Ordnungsamt der Stadt Mülheim an der Ruhr, Am Rathaus 1, 

45468 Mülheim an der Ruhr, zukommen zu lassen. 

Mülheim an der Ruhr, den 02.09.2022 
 
Der Oberbürgermeister 
I. A. 
Luhn 

 

 

 

Öffentliche Zustellung 
einer Inverzugsetzung gem. § 132 Abs. 2 BGB i.V.m. §§ 204 ff ZPO 

 
 
 
 
Die an Herrn Christian Reich   
 

– derzeit unbekannten Aufenthaltes in Singapur –           
 
gerichtete Inverzugsetzung vom 01.09.2022 kann nicht zugestellt werden, da der tatsächliche Aufenthalt 
des Empfängers unbekannt ist. 
 
Die Inverzugsetzung gemäß § 132 Abs. 2 BGB i.V.m. 204 ff ZPO wird hiermit nach § 15 Abs. 2 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes zugestellt. 
 
Diese kann bei der Stadtverwaltung Mülheim an der Ruhr – Sozialamt – Unterhaltsvorschusskasse – Fried-
richstr. 12 in 45468 Mülheim an der Ruhr -  Zimmer 417 - zum Az. 51-UVK / R 603-605 / 98 eingesehen 
werden. 
 
 
Mülheim an der Ruhr, den 01.09.2022 
 
Der Oberbürgermeister 
I.A. 
Brinkmann  
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Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

Der gegen Laurynas Cajauskis, Hauptstr. 166, 53842 Troisdorf, unter dem Aktenzeichen 32-
3/005285427/24 am 18.07.2022 erlassene Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, da der der-
zeitige Aufenthaltsort des Empfängers nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zu-
stellungsbevollmächtigten nicht möglich ist. 

Der Bußgeldbescheid vom 18.07.2022 wird hiermit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) öffentlich zugestellt. 

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG NRW). 
Nach Zustellung kann innerhalb von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. Es werden damit Fristen in 
Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an der Ruhr, 
Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rathaus 1, Zimmer C.206, eingesehen werden. 

 

Mülheim an der Ruhr, den 01.09.2022 
 
Der Oberbürgermeister 
I. A. 
Backmann 
 
 
 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Der gegen Frau SANDRA JULIA MENDES MARQUES, DÜSSELDORFER STR. 54, 45481 MÜLHEIM AN DER 
RUHR unter Aktenzeichen  33-1.02 / MH-SM67 am 01.09.22 erlassene Gebührenbescheid  kann nicht zu-
gestellt werden, weil die/der Betroffene ins Ausland verzogen und eine Zustellung gem. § 9 LZG NRW 
nicht möglich ist. 
 
Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbindung mit § 
10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen können. Der Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz 
LZG NRW).  
Nach Zustellung kann der/die Betroffene gegen den Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage er-
heben. Der Gebührenbescheid kann von dem/der Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der Ruhr, 
Löhstr. 22-26, Zimmer 210, eingesehen werden. 
  
 
Mülheim an der Ruhr, den 13.09.2022 
 
Der Oberbürgermeister 
I. A. 
Kabashaj 
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Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

Der gegen Mohammad Qasem, Carl-Wolf-Straße 13, 45279 Essen, unter dem Aktenzeichen 32-
3/005287669/311 am 13.07.2022 erlassene Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, da der der-
zeitige Aufenthaltsort des Empfängers nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zu-
stellungsbevollmächtigten nicht möglich ist. 

Der Bußgeldbescheid vom 13.07.2022 wird hiermit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) öffentlich zugestellt. 

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG NRW). 
Nach Zustellung kann innerhalb von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. Es werden damit Fristen in 
Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an der Ruhr, 
Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rathaus 1, Zimmer C 206, eingesehen werden. 

 

Mülheim an der Ruhr, den 01.09.2022 
 
Der Oberbürgermeister 
I. A. 
Jäger 
 
 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Der gegen Frau SANDRA JULIA MENDES MARQUES, DÜSSELDORFER STR. 54, 45481 MÜLHEIM AN DER 
RUHR unter Aktenzeichen  33-1.02 / MH-QQ1 am 01.09.22 erlassene Gebührenbescheid  kann nicht zuge-
stellt werden, weil die/der Betroffene ins Ausland verzogen und eine Zustellung gem. § 9 LZG NRW nicht 
möglich ist. 
 
Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbindung mit § 
10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen können. Der Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz 
LZG NRW).  
Nach Zustellung kann der/die Betroffene gegen den Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage er-
heben. Der Gebührenbescheid kann von dem/der Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der Ruhr, 
Löhstr. 22-26, Zimmer 210, eingesehen werden. 
  

 
 
Mülheim an der Ruhr, den 13.09.2022 
 
Der Oberbürgermeister 
I. A. 
Kabashaj 
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Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Der gegen Herrn DAWID DANIEL KLINGENBERG, BERLINER ALLEE 2022, 59425 UNNA unter Aktenzeichen  
33-1.02 / MH-AE441 am 31.08.22 erlassene Gebührenbescheid  kann nicht zugestellt werden, weil die/der 
Betroffene ins Ausland verzogen und eine Zustellung gem. § 9 LZG NRW nicht möglich ist. 
 
Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbindung mit § 
10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen können. Der Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz 
LZG NRW).  
Nach Zustellung kann der/die Betroffene gegen den Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage er-
heben. Der Gebührenbescheid kann von dem/der Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der Ruhr, 
Löhstr. 22-26, Zimmer 210, eingesehen werden. 
 
 
Mülheim an der Ruhr, den 13.09.2022 
 
Der Oberbürgermeister 
I. A. 
Kabashaj 
 
 
 
 

Öffentliche Zustellung eines Gebührenbescheides 

 

Der gegen Frau VANESSA BEQIRI, DREIGARBENFELD 59, 45359 ESSEN unter Aktenzeichen  33-1.02 / 
MH-VB1425 am  erlassene Gebührenbescheid  kann nicht zugestellt werden, weil die/der Betroffene 
nach unbekannt verzogen ist. 
Der Gebührenbescheid wird hiermit gemäß § 1 Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbindung mit § 
10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen können. Der Gebührenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz 
LZG NRW).  
Nach Zustellung kann der/die Betroffene gegen den Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage er-
heben. Der Gebührenbescheid kann von dem/der Betroffenen beim Bürgeramt Mülheim an der Ruhr, 
Löhstr. 22-26, Zimmer 210, eingesehen werden.“ 
 
 
Mülheim an der Ruhr, den 13.09.2022 
 
Der Oberbürgermeister 
I. A. 
Kabashaj 
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Öffentliche Zustellung 
der Überleitungsanzeige  gem.  132 Abs. 2 BGB i.V.m. §§ 204 ff ZPO 

 
 
 
 
Die an Herrn Ahmad Shammout      
 

– derzeit unbekannten Aufenthaltes -                                    
 
gerichtete Überleitungsanzeige vom 30.08.2022 kann nicht zugestellt werden, da der tatsächliche Aufent-
halt des Empfängers unbekannt ist. 
 
Die Überleitungsanzeige gemäß § 132 Abs. 2 BGB i.V.m. 204 ff ZPO wird hiermit nach § 15 Abs. 2 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes zugestellt. 
 
Diese kann bei der Stadtverwaltung Mülheim an der Ruhr – Sozialamt – Unterhaltsvorschusskasse – Fried-
richstr. 12 in 45468 Mülheim an der Ruhr -  Zimmer 417 - zum Az. 51-UVK/ S 1704/1705 / 98 eingesehen 
werden. 
 
Mülheim an der Ruhr, den 30.08.2022 
 
Der Oberbürgermeister 
I. A. 
Brinkmann 
 
 
 
 
 

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

Der gegen Leandro Hasani, Rühlweg 27, 45470 Mülheim an der Ruhr, unter dem Aktenzeichen 32-
3/005286872/107 am 30.08.2022 erlassene Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, da der der-
zeitige Aufenthaltsort des Empfängers nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zu-
stellungsbevollmächtigten nicht möglich ist. 

Der Bußgeldbescheid vom 30.08.2022 wird hiermit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) öffentlich zugestellt. 

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG NRW). 
Nach Zustellung kann innerhalb von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. Es werden damit Fristen in 
Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an der Ruhr, 
Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rathaus 1, Zimmer C 210, eingesehen werden. 

 

Mülheim an der Ruhr, den 30.08.2022 
 
Der Oberbürgermeister 
I. A. 
Menzel 
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Öffentliche Zustellung eines Gewerbesteuerbescheides 
 
Der Gewerbesteuerbescheid für den Veranlagungszeitraum 2018 vom 06.04.2021, Aktenzeichen 24-
5.1/2130111000002, für die MIVA GmbH, kann weder an die Steuerpflichtige noch an den Geschäftsfüh-
rer zugestellt werden, weil keine aktuellen Anschriften bekannt sind. 
Der Bescheid wird deshalb hierdurch gemäß § 1 des Landeszustellungsgesetzes in Verbindung mit § 10 
des Landeszustellungsgesetzes öffentlich zugestellt. Er kann von dem Betroffenen beim Fachbereich Fi-
nanzen/Abteilung Gemeindesteuern, Am Rathaus 1, 45468 Mülheim an der Ruhr, Zimmer B. 212, einge-
sehen werden." 
 
Mülheim an der Ruhr, den 30.08.2022 
 
Der Oberbürgermeister 
I. A. 
Freyer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


